
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 12. für den öffentlichen Teil der Sitzung 
der Gemeindevertretung (Gemeinde Schülldorf) 

am Montag, 13. März 2017 
 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung zur Errichtung eines 
neuen Feuerlöschbrunnens in der Gemarkung "Heidkrug"      
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Die Gemeindevertretung Schülldorf hat in ihren Sitzungen am 26.09.2016 und 12.12.2016 
über die Notwendigkeit der Errichtung eines neuen Feuerlöschbrunnens in der Gemarkung 
„Heidkrug“ für die Sicherstellung des Brandschutzes beraten. Die bisherige Löschwasserver-
sorgung durch die Wehrau ist nicht mehr ausreichend.  
Die Gemarkung „Heidkrug“ erstreckt sich über die Gemeindegebiete Schülldorf und Oster-
rönfeld, so dass es sinnvoll ist, einen gemeinsamen Feuerlöschbrunnen (Saugbrunnen) zu 
errichten. 
Zwischenzeitlich hat ein Gespräch zwischen den Bürgermeistern der Gemeinden Schülldorf 
und Osterrönfeld mit den Wehrführern beider Gemeinden stattgefunden. 
Es wurde sich darauf verständigt, dass unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
die Gemeinde Osterrönfeld, die Eigentümerin des neuen Saugbrunnens wird, 2/3 der Ge-
samtkosten trägt und sich die Gemeinde Schülldorf mit 1/3 beteiligt. Der geplante Standort 
befindet sich auf dem Gemeindegebiet Osterrönfeld und ist dem anliegenden Kartenaus-
druck zu entnehmen. Die genaue Lage des zu errichtenden Saugbrunnens wird mit Beteili-
gung der Wehrführer festgelegt. 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Gesamtkosten für die Errichtung eines Feuerlöschbrunnens (Saugbrunnen) werden der-
zeit auf rd. 12.000,00 EUR brutto geschätzt. 
Im Haushalt 2017 der Gemeinde Schülldorf, PSK 03/12600.0900002 „Errichtung eines Feu-
erlöschbrunnens Heidkrug“ sind finanzielle Mittel (4.000,00 EUR) in ausreichender Höhe 
bereitgestellt. 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, sich an den Gesamtkosten zur Errichtung eines neuen Feuerlösch-
brunnens in der Gemarkung „Heidkrug“ zur Sicherstellung des Brandschutzes gegenüber der 
Gemeinde Osterrönfeld mit 1/3, maximal 4.000,00 EUR, zu beteiligen.  
Der Bau des Saugbrunnens erfolgt durch die Gemeinde Osterrönfeld. 

 
Im Auftrage  
  
gez.   
Jan Rüther  
  
 
Anlage(n): 
Kartenauszug Gemarkung "Heidkrug" 

Amt Eiderkanal 
Leiter Fachbereich 1 - Finanzen und Informations-

technologie 
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